






























30 R E I S E -  U N D  E R L E B N I S A N G E B O T E
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D) eine Änderung der für die betrefende Pauschalreise geltenden Wechsel-
kurse sich unmittelbar auf den Reisepreis auswirkt. 

4.2 Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb 
einer von der HMG gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten 
angemessenen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder unentgelt-
lich vom Pauschalreisevertrag zurückzutreten. Erklärt der Kunde nicht in-
nerhalb der von der HMG gesetzten Frist ausdrücklich gegenüber diesem 
den Rücktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Änderung als angenom-
men. 

5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchungen 
Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber der HMG unter der nachfolgend angegebenen Anschrif 
zu erklären, falls die Reise über einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der 
Rücktritt auch diesem gegenüber erklärt werden. Dem Kunden wird empfohlen, den 
Rücktritt in Textform zu erklären. 
Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 
die HMG den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann die HMG eine ange-
messene Entschädigung verlange, soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist 
oder am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, au-
ßergewöhnliche Umstände aufreten, die die Durchführung der Pauschalreise oder 
die Beförderung von Personen an den Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen; 
Umstände sind unvermeidbar und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle 
der HMG unterliegen, und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden las-
sen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getrofen worden wären. 
Die HMG hat die nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter Berücksichtigung 
des Zeitraums zwischen der Rücktrittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwendungen und des erwarteten 
Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleistung festgelegt. Die Ent-
schädigung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt 
mit der jeweiligen Stornostafel berechnet: 

Reiserücktritt Zimmer Ferien-
wohnung 

Reiseangebote 
Reisebausteine 

bis 21 Tage vor Ankunf 55 % 55 % 55 % 
bis 7 Tage vor Ankunf 65 % 80 % 65 % 
unter 7 Tage vor Ankunf 80 % 90 % 80 % 
unter 1 Werktag vor Ankunf 100 % 

6. Umbuchung 
6.1 Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderung hinsicht-

lich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der 
Unterkunf, der Verpflegungsart, der Beförderungsart oder sonstiger Leis-
tungen (Umbuchung) besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung 
erforderlich ist, weil die HMG keine, unzureichende oder falsche vorver-
tragliche Informationen gemäß Art 250 § 3 EGBGB gegenüber dem Reisenden 
gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. 
Wird in den übrigen Fällen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung 
vorgenommen, kann die HMG bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein 
Umbuchungsentgelt vom Kunden pro von der Umbuchung betrofenen Rei-
senden erheben. Soweit von der Zusage der Umbuchung nichts Anderes im 
Einzelfall vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt jeweils bis zu dem 
Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostafel der jeweiligen Reiseart 50,00 
Euro pro betrofenen Reisenden. 

6.2 Umbuchungswünsche des Kunden, die nach Ablauf der Frist erfolgen, kön-
nen, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom 
Pauschalreisevertrag zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur ge-
ringfügige Kosten verursachen. 

7. Reiserücktrittskostenversicherung 
Dem Reisenden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung drin-
gend empfohlen. Auf ausdrücklichen Wunsch des Reisenden ist die Heilbronn 
Marketing GmbH bereit, mit Eingang der Buchung eine Reiserücktrittskostenversi-
cherung zu vermitteln. 

8. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der Reiseveranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisever-
trag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

A) Ohne Einhaltung der Frist: 
Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung 
des Reiseveranstalters nachhaltig stört und wenn er sich in solchem Maße ver-
tragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt 
ist. Kündigt der Reiseveranstalter, so behält er den Anspruch auf den Reise-
preis. 
B) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt: 
Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Min-
destteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende 
Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. 

In jedem Fall ist der Reiseveranstalter verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach 

Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kennt-
nis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde 
erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem 

früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
werden kann, hat der Reiseveranstalter den Kunden davon zu unterrichten. 

9. Beschränkung der Hafung 
9.1 Die vertragliche Hafung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit resultieren und 
nicht schuldhaf herbeigeführt wurden, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt,  
A) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
herbeigeführt wird oder 
B) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Scha-
den allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

9.2 Der Reiseveranstalter hafet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich 
vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), 
wenn diese Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebestätigung 
ausdrücklich und unter Angabe der Identität und Anschrif des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistung so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass 
sie für den Reisenden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschalreise der HMG 
sind und getrennt ausgewählt wurden. Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB 
bleiben hierdurch unberührt. 

9.3 Die HMG hafet jedoch, wenn und soweit für einen Schaden des Reisenden die 
Verletzung von Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisationspflichten der HMG ur-
sächlich geworden ist. 

10. Mitwirkungspficht 
Der Reisende ist verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Rei-
seleitung (Heilbronn Marketing GmbH, Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn) mit-
zuteilen/zur Kenntnis zu geben. Diese ist beaufragt für Abhilfe zu sorgen, sofern dies 
möglich ist. Unterlässt der Reisende schuldhaf einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein 
Anspruch auf Minderung nicht ein. 

11. Geltendmachung von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsmäßiger Erbringung einer Reise hat der Reisende 
innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegen-
über dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Rei-
sende Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der 
Frist verhindert worden ist. Vertragliche Ansprüche des Reisenden verjähren in sechs 
Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjäh-
rung bis zu dem Tag gehemmt, an dem der Reiseveranstalter die Ansprüche schriflich 
zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. 

12. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 

13. Gerichtsstand 
Für Kunden/Reisende, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen 
Union oder Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte rechts- und Vertrags-
verhältnis zwischen dem Kunden/Reisenden und der HMG die ausschließlich Geltung 
des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisenden können die HMG aus-
schließlich an deren Sitz verklagen. 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des 
Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, 
es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allge-
meinen Gerichtstand im Inland haben, oder gegen Personen, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 
bekannt ist.  In diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend. 

14. Datenschutz 
Wir weisen darauf hin, dass Ihre in diesem Vertrag angegebenen Daten von der HMG 
verarbeitet und an Dritte zur Aufragsverarbeitung weitergeben werden. Auch weisen 
wir darauf hin, dass wir Ihre Daten für Zwecke der Marktforschung und für Werbezwe-
cke weiterverwenden. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 
1b) DSGVO. Sie haben jederzeit das Recht einen Antrag auf Löschung zu stellen. Ihre 
Daten werden nach Ablauf der erforderlichen Vorhaltefristen von maximal drei Jahren 
gelöscht. Die Vorhaltefrist beginnt von Neuem, falls erneut eine vertragliche Vereinba-
rung zustande kommt. 

Veranstalter 
Heilbronn Marketing GmbH 
Geschäfsführer: Stefen Schoch 
HRB 107207 
Kirchbrunnenstraße 3, 74072 Heilbronn 
Telefon +49 7131 56 22 70, Fax 56 33 49 
info@heilbronn-marketing.de 
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Hinweis zur geschlechtergerechten Sprache 
Die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) möchte in ihrer Kommunikation alle ansprechen und niemanden 
auszugrenzen. Die Gesellschaf hat sich darauf verständigt, wenn möglich, sowohl die männliche als 
auch die weibliche Form zu verwenden, oder im besten Fall neutrale Formen zu nutzen. Es gibt jedoch 
Fälle, in denen aus Platzgründen, aus Gründen der Nachhaltigkeit und nicht zuletzt wegen der besseren 
Lesbarkeit, das generische Maskulinum verwendet wird. 
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